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Antrag gemass 8§ 52 der Geschéaftsordnung des Grossen Rates von Brigitte
Kaufmann vom 21. November 2018 ,,Regulierungsbremse*

Bericht

Sehr geehrte Frau Prasidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

In Erfallung des erheblich erklarten Antrages gemass 8 52 der Geschaftsordnung des
Grossen Rates (GOGR; RB 171.1) von Brigitte Kaufmann ,Regulierungsbremse*
(GR 16/AN 12/292) unterbreitet Innen der Regierungsrat einen

Bericht zur Prifung der EinfiUhrung einer kantonalen Regulierungsbremse

1. Ausgangslage

Am 21. November 2018 wurde mit dem Antrag gemass § 52 GOGR gefordert, der Re-
gierungsrat sei zu beauftragen, einen Bericht zur Prifung der Einflhrung einer Regulie-
rungsbremse zu erstellen. Der Vorstoss wurde damit begriindet, dass sowohl Blrgerin-
nen und Blrger als auch die KMU-Wirtschaft die zunehmende Regulierungsdichte als
Belastung empfanden. Ausserdem fihre die Dichte an Bestimmungen zu einem Ver-
trauensverlust in Verwaltung und Behdrden. Bei der Prifung einer kantonalen Regulie-
rungsbremse durch den Regierungsrat seien verschiedene Massnahmen denkbar, etwa
die Festlegung eines verbindlichen Maximums an zusatzlichen Regulierungen oder die
sogenannte ,one-in, one-out‘-Regelung.

Der Regierungsrat wies in seiner Beantwortung vom 1. Oktober 2019 darauf hin, dass
im Kanton Thurgau keineswegs ein ungebremstes Regulierungswachstum herrsche.
Dartber hinaus wirden Regulierungen nicht zum Eigennutz des Staates erfolgen, son-
dern zur Klarung von Rechten und Pflichten. Er verwies auch auf einen bereits auf Bun-
desebene bestehenden Bericht zum Postulat Andrea Caroni (Geschaftsdatenbank
Curia Vista des Bundes, 15.3421).
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Die Antragstellerin und mit ihr die Mehrheit des Grossen Rates erachten indessen zu-
satzliche Massnahmen als notwendig. Sie wiesen darauf hin, dass die Prifung einer
Regulierungsbremse auch als Chance fur die Entwicklung einer koharenten und zu-
kunftsweisenden Regulierungspolitik betrachtet werden kénne. Der Antrag wurde daher
vom Grossen Rat am 18. Dezember 2019 mit 60:52 Stimmen erheblich erklart.

Der vorliegende Bericht behandelt die Situation im Kanton Thurgau und geht danach
auf die Erfahrungen in anderen Kantonen sowie beim Bund ein. Zusatzlich werden Er-
kenntnisse aus wissenschaftlichen Studien umrissen. Anschliessend erfolgen eine Wir-
kungsanalyse und Schlussfolgerungen zur Umsetzung des Antrags zur Einfihrung ei-
ner Regulierungsbremse im Kanton Thurgau.

2. Aktuelle Situation im Kanton Thurgau

Wie bereits einleitend erwahnt, prasentiert sich die Situation in quantitativer Hinsicht
massvoll. Die Zahl der im Thurgauer Rechtsbuch enthaltenen Erlasse ist seit dem Jahr
2003 von 494 Erlassen auf heute 454 Erlasse (Stand Dezember 2021) gar etwas ge-
sunken. Auch im interkantonalen Vergleich ist die Anzahl Erlasse des Kantons Thurgau
zu relativieren. Wahrend die meisten Kantone deutlich mehr Erlasse aufweisen, sind es
einzig die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Graubiinden,
Schwyz und Uri, die weniger Erlasse zahlen. Diese Tatsache entkréaftet die Aussage,
dass Burgerinnen und Burger sowie die KMU-Wirtschaft mit einer zunehmenden Dichte
an Regulierungen konfrontiert seien.

Obwonhl der Kanton Thurgau bis anhin keine Regulierungsbremse anwendet, orientiert
man sich an Rechtsetzungsrichtlinien. Diese sind in der Verordnung des Regierungsra-
tes Uber das Vernehmlassungsverfahren (TG VIV; RB 170.21) geregelt. So erfolgt ge-
mass 8§ 2 TG VIV im Rahmen der Vorbereitung kantonaler Erlasse, insbesondere zu
Verfassungs- und Gesetzesanderungen, jeweils ein Vernehmlassungsverfahren. Selbst
bei Verordnungsentwirfen, parlamentarischen Vorstéssen, Vorhaben, Konzepten und
Informationsprojekten erfolgt ein solches, wenn sie von grosser politischer, finanzieller,
wirtschaftlicher, 6kologischer, sozialer oder kultureller Tragweite sind. Nach 8§ 4 TG VIV
ist jede Person und jede Organisation berechtigt, sich am Verfahren zu beteiligen.

Die Praxis zeigt, dass bereits heute seitens Regierungsrat bei allen Vorlagen grosser
Wert auf eine entsprechende Beurteilung gelegt wird. Entsprechend der fachlichen Na-
he obliegt geméss 8 5 TG VIV dem jeweils zustdndigen Departement die Verantwor-
tung. Dieses beriicksichtigt die Rickmeldungen und schétzt aufgrund derin 8 2 TG VIV
aufgefihrten Aspekten die Tragweite einer Regulierung ab.

3. Erfahrungen in anderen Kantonen
3.1.  Allgemeiner Uberblick

Die Bestrebungen zum Abbau der administrativen Belastung sind eine Herausforde-

rung, die nebst dem Bund auch die Kantone fordern. Deren Handlungsspielraum ist al-
lerdings eingeschrankt, denn Bundesrecht geht entsprechendem kantonalen Recht vor
(Art. 49 Abs. 1 Bundesverfassung [BV; SR 101]). Somit verbleibt den Kantonen oftmals
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nur der Vollzug der Bundesgesetzgebung. Besteht hingegen keine Regulierung auf Stu-
fe Bund, sei dies aufgrund einer entsprechenden Kompetenzdelegation oder einer LU-
cke in der Bundesgesetzgebung, sind die Kantone ermachtigt, eigene Normen zu erlas-
sen. Hier besteht die Moglichkeit, durch geeignete Massnahmen und Instrumente auf
die Anzahl und Qualitat der Regulierungen Einfluss zu nehmen.

Die Kantone St. Gallen, Zirich und Basel-Landschaft haben in den vergangenen Jahren
im Bereich der Regulierungspolitik Anstrengungen unternommen. In der Folge sollen
Erkenntnisse fur den Kanton Thurgau ausgearbeitet werden. Welche Massnahmen
wurden tatsachlich umgesetzt? Welche Erfahrungen wurden gemacht? Welchen Impact
haben die Instrumente auf die Regulierungspolitik?

3.2. Beispiel Kanton St. Gallen

Im Kanton St. Gallen wurde im Jahr 2016 ein Antrag zur Prifung der Einfihrung einer
Regulierungsbremse auf Kantonsebene eingereicht. Der Antrag wurde vom Kantonsrat
allerdings mit der Begrindung abgelehnt, dass das Parlament auch ohne die Einfuh-
rung einer allgemeinen Regulierungs- und Birokratiebremse die Mdglichkeit hat, wirk-
sam auf die Regulierungsdichte einzuwirken.

Im Jahr 2019 wurde eine Motion mit dem Titel ,Regulierungscontrolling” gutgeheissen.
Hierzu wurde das Staatsverwaltungsgesetz (StVG; sGS 140.1) um den Artikel 16j er-
ganzt. Erlasse werden seither auf ihnre Notwendigkeit, Verfassungskonformitat, Wirk-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit jeweils einmal je Amtsdauer tberpruft. In
der Folge unterbreitet die Regierung dem Kantonsrat einen Bericht Uber die Ergebnisse
des Regulierungscontrollings und die eingeleiteten Massnahmen. Sodann besteht die
Moglichkeit, eine Anpassung oder Aufhebung von Erlassen zu beantragen.

Zusatzlich zum Regulierungscontrolling verabschiedete der Kanton St. Gallen einen
Rechtsetzungsleitfaden. Dieser Rechtsetzungsleitfaden wird auf alle Arten von Erlassen
im Geschaftskreis der Regierung und des Kantonsrates angewendet. Er dient zur sach-
gemassen Anwendung bei Erlassen von Departementen und der Staatskanzlei sowie
Organisationen mit kantonaler Beteiligung.

Nach Auskunft der Stabsstelle Politische Planung, Controlling und Fiihrungsunterstit-
zung des Kantons St. Gallen liegen noch keine Erfahrungswerte zur Wirkung vor.

3.3. Beispiel Kanton Zirich

Als Gegenvorschlag zur kantonalen ,KMU-Entlastungsinitiative“ beschloss der Zircher
Kantonsrat 2009 das Gesetz zur administrativen Entlastung der Unternehmen (EntlG;
ZH-Lex 930.1). Dieses soll gemass § 1 Abs. 1 EntlG den administrativen Aufwand der
Unternehmen bei der Erfullung von Vorschriften méglichst geringhalten und den Anlie-
gen der KMU Rechnung tragen. Hierfur wurde unter anderem eine Regulierungsfolgen-
abschatzung (RFA) eingefuhrt. Dartiber hinaus wurde eine Informations- und Koordina-
tionsstelle geschaffen, die den Unternehmen als Ansprechpartnerin dient (vgl. § 4 und
8§ 5 EntlG).
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Die Erfahrungen im Kanton Zirich haben gezeigt, dass die Prifung des geltenden
Rechts verhaltnisméssig wenige Beanstandungen ergeben hat. Nicht einzelne Normen,
sondern die Summe aller Vorschriften (Bund, Kanton, Gemeinde) fuihrten zu administra-
tiver Belastung.

Als weitere Massnahme zur Einddmmung der Regulierung liess der Kanton Zirich eine
Machbarkeitsanalyse zur Regulierungsbremse erstellen, in der die unterschiedlichen In-
strumente evaluiert wurden. Diese Evaluation zeigt die Starken und Schwachen der
verschiedenen Instrumente und legt dar, dass keines der Instrumente einem anderen
deutlich tberlegen ist. Die Studie geht daher davon aus, dass eine gezielte Kombination
der Instrumente am meisten zur Senkung der Regulierungsbelastung beitragen kénnte.

3.4. Beispiel Kanton Basel-Landschaft

Im Kanton Basel-Landschaft besteht seit dem 5. Juni 2005 ebenfalls ein Gesetz tber
die Reduktion der Regelungsdichte und den Abbau der administrativen Belastung fur
die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU-Entlastungsgesetz; SGS 541). Dabei ver-
folgt der Kanton neben dem Abbau von Vorschriften und der Sicherstellung der KMU-
Vertraglichkeit von Erlassen auch explizit die Vereinfachung und Beschleunigung von
Verfahren (beispielsweise durch Vereinfachung von Formularen oder die Festlegung
von Bearbeitungsfristen).

Das gesetzliche Massnahmenpaket (vgl. § 4 - 6 KMU-Entlastungsgesetz) zur Sicher-
stellung einer nachhaltigen KMU-Entlastung umfasst dabei folgende Instrumente:

- Regulierungsfolgeabschatzung (RFA) zur Uberpriifung und Gewahrleistung der
KMU-Vertraglichkeit aller bestehenden und zukiinftigen Erlasse

- KMU-Forum als beratendes Organ fir den Regierungsrat

—  Anlaufstelle fir Unternehmen (One-Stop-Shop) im Sinne einer Informations- und
Koordinationsstelle in der 6ffentlichen Verwaltung

Gewahlt wurde bewusst ein dualer Strategieansatz. Retrospektiv sind die administrati-
ven KMU-Belastungen, die aus den bestehenden Erlassen hervorgehen, zu ermittein.
Auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse sind geeignete Massnahmen zu er-
greifen, um die Regulierungen zu vereinfachen oder abzubauen. Prospektiv gilt es, die
administrativen Auswirkungen neuer Erlasse friihzeitig erkennen und abschatzen zu
kénnen, um die Regulierung moglichst KMU-vertraglich gestalten oder alternative An-
satze vermeiden zu kénnen. Wie der Kanton Zurich kommt auch der Kanton Basel-
Landschaft zum Schluss, dass einzig das Zusammenspiel aller Instrumente zum Ziel
fuhren kann.
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3.5. Fazit der Erfahrungen aus anderen Kantonen

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse der Kantone St. Gallen, Zurich und Ba-
sel-Landschaft lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Handlungsspielraum der Kantone beschrankt sich im Grundsatz auf kantona-
les Recht (aufgrund der derogatorischen Kraft des Bundesrechts).

- Nicht einzelne Normen, sondern das Geflecht aus vielen Regulierungen (Bund,
Kanton, Gemeinden) fihren zu einem Regulierungsdickicht und zu administrativen
Belastungen fur Burgerinnen und Birger sowie fur die KMU-Wirtschaft.

—  Es gibt nicht ,die eine Losung“ (vgl. Ansatze der Kantone Zirich und Basel-
Landschatft).

- Idealerweise wahlt man ein — den Bedirfnissen angepasstes — Massnahmenpa-
ket, das sowohl retrospektiv als auch prospektiv ausgestaltet ist.

Die folgende Grafik illustriert den dualen Strategieansatz des Kantons Basel-
Landschaft:

Administrative Entlastung von KMU
.Vereinfachung des untemehmerischen Alltages*

KMU Regulierungs-
[ Anlaufstelle folgeabschatzung KMU-Forum J
Praventiv”

Vereinfachung und Vermeidung oder
Abbau bestehender Verringerung neuer

Belastungen Belastungen

Abbildung 1: Dualer Strategieansatz Kanton Basel-Landschaft

4, Situation auf Bundesebene

Um die ,Legiferitis“ zu bekampfen, fordern Politiker und Verbande seit mehreren Jahren
eine Regulierungsbremse auf Bundesebene. In seinem bereits zitierten Bericht zum
Postulat Andrea Caroni vom 7. Dezember 2018 prasentiert der Bundesrat eine Ausle-
geordnung an moéglichen Regulierungsbremsen. Diese lassen sich drei Kategorien zu-
ordnen. Bei den Budgetmodellen werden eine Art ,Regulierungsbudget” erstellt und
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guantitative Ziele gesetzt. Diese Regeln kdnnen unterschiedlich streng ausgestaltet
werden und beispielsweise nur mit einer Berichterstattungspflicht verbunden sein oder
aber gar zur Blockade von Projekten flihren. Zu dieser Kategorie zahlen unter anderem
Budget- oder Reduktionsziele sowie die ,one-in, one-out‘-Regelung. Letztere verlangt,
dass flr jedes neue Gesetz ein vergleichbares altes abgeschafft wird. Als zweite Kate-
gorie gelten Regeln im Gesetzgebungsprozess, welche die Hurden fur kostspielige Re-
gulierungen erhéhen und dadurch die Regulierungstatigkeit bremsen sollen. Dazu wer-
den das Erfordernis eines qualifizierten Mehrs, das Vetorecht des Parlaments bei Ver-
ordnungen sowie Sunset-Klauseln gezahlt (zeitlich beschrankte Regelungen). Die dritte
Kategorie stellen Transparenzinstrumente wie die Regulierungsfolgenabschatzung
(RFA), Regulierungskostenmessungen und Ex-post-Evaluationen dar. Sie sollen fak-
tenbasierte Entscheidungen erméglichen sowie das Bewusstsein fir die Kosten starken
und dadurch regulierungsbremsend wirken.

Das beschriebene Arsenal von Massnahmen und dessen schrittweise Starkung auf al-
len Staatsebenen ist zweifellos die Grundvoraussetzung zum Abbau administrativer
Hurden. Der Bericht des Bundesrates zeigt jedoch auch, dass Regulierungsbremsen
auch Nebenwirkungen und Fehlanreize zur Folge haben kénnen. Wenn zum Beispiel
Bundesgesetze bewusst offen formuliert werden, damit die kostspieligen Pflichten erst
auf Verordnungsstufe oder im kantonalen Vollzug genau definiert werden, durfte dies
kaum im Sinne einer Regulierungsbremse sein. Gerade bei starren Instrumenten be-
steht die Gefahr, dass strategische Pakete geschniirt werden, um die Regel zu umge-
hen.

Zusammenfassend lasst sich festhalten: Je nachdem, wo man den Verursacher und die
Grunde fur die zunehmende Regulierung ausmacht, kann ein anderes Instrument ziel-
fuhrend sein. Es gibt — wie bereits ausgefihrt — kein Allheilmittel. Unbestritten ist je-
doch, dass Selbstdisziplin aller regulierenden Akteure unerlasslich ist, damit die Regu-
lierungsbelastung im Griff zu halten ist. Es braucht also den Willen der Exekutive und
auch der Legislative, die Regulierungsproblematik effektiv anzugehen und dafr gewis-
se Einschrankungen im Gestaltungsspielraum in Kauf zu nehmen.

5. Wissenschaftliche Studien

Auch die Wissenschaft hat sich bereits mehrfach mit dem Thema Regulierungsbremse
befasst. Die Buro Vatter AG, Politikforschung & -beratung, publizierte im Jahr 2016 im
Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung die Studie ,Konzeptionelle Grundlagen
einer unabhangigen Regulierungsprfstelle®.

Das Konzept zeichnet sich durch das Zusammenspiel dreier Akteure und ihrer je eige-
nen Kontrollaufgaben aus: Internes Regulierungscontrolling der Fachbehdrden, Einbe-
zug der betroffenen Kreise und externes Regulierungscontrolling durch eine unabhén-
gige Prufstelle. Das Zusammenwirken dieser drei Ebenen soll dafiir sorgen, dass die fur
Regulierungen zustandigen Fachbehorden Gber praxisnahe Informationen verfugen,
transparent und bedurfnisgerecht regulieren, fundierte und gewissenhafte Abklarungen
zu den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Regulierungen treffen und
die Qualitat ihrer Regulierungsvorhaben gegenuber einer unabhangigen Instanz vertei-
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digen missen. So soll darauf hingewirkt werden, dass Regulierungen zweckmassig und
in der beabsichtigten Weise wirksam, in ihrer konkreten Ausgestaltung zugleich aber
verhaltnismassig und kostengunstig sind.

Die folgende Grafik zeigt das Zusammenspiel der drei Akteure und die drei Ebenen
(Zweckmassigkeitsschleuse, Regulierungskostenbremse, Ex post-Evaluation) der Re-
gulierungspolitik. Entscheidend an diesem Ansatz ist die Zweckmassigkeitsschleuse.
Die zustandige Fachbehorde muss die Frage beantworten, ob zur Behebung eines
identifizierten Problems eine neue Regulierung zweckmassig ist oder ob das Problem
auch auf anderem Weg oder innerhalb des bestehenden Regulierungsrahmens ange-
gangen werden kann. Im Sinne eines ,quick check® soll die Fachbehdrde bereits zu die-
sem Zeitpunkt eine erste grobe Abschatzung der Wirkungen und der mdglichen unbe-
absichtigten Nebenwirkungen der Regulierung vornehmen.

Externes Regulierungscontrolling Zielsetzungen:
durch unabhangige Prufstelle zweckmissige,

beabsichtigt wirksame,

verhdltnismassige und
Zweckmadssigkeits- Regulierungs- kostengiinstige
schleuse kostenbremse i Regulierungen
Internes Reguilierungscontrolling durch Fachbehorden
: Erwartungen:
Zweckmassig- RFA / ex-ante- Preisschild d. RK + Ex-post- Begrenzung des admi-

keitsprufung Wirkungsanalyse Kompensation Analyse

nistrativen Aufwands
und der direkten Regu-
lierungskosten

Einbezug der Betroffenen / Privatsektor Reduktion nicht not-

wendiger Regulierung

A

Abbildung 2: Konzept Regulierungspolitik

Ebenfalls 2016 veroffentlichte Avenir Suisse einen Beitrag ,Auswege aus dem Regulie-
rungsdickicht 11“. Darin schlagen die Autoren unter anderem vor, in der Schweiz ver-
bindliche Regulierungsbremsen einzufiihren. Die Autoren empfehlen dabei die Umset-
zung der ,one-in, one-out‘-Regelung: Die Abschaffung einer Regulierung im Gegenzug
fur eine neue sollte immer innerhalb desselben Departementes erfolgen, damit die Be-
lastung innerhalb eines Regulierungsbereichs konstant bleibt. Des Weiteren missten
Regulierungen nach einer vorgegebenen Zeit evaluiert und allenfalls aufgehoben wer-
den (Sunset-Klauseln). KMU und Start-ups sollten zuséatzlich vor einem zu grossen Re-
gulierungsaufwand geschutzt werden, indem sie von einer bestimmten Regulierung
ausgenommen wurden (Opting-Out-Klausel). Schliesslich sollte eine dauerhafte Regu-
lierungsbremse installiert werden. Den Autoren schweben zwei mégliche Ansatze vor:
Zum einen koénnte ein einmaliges Reduktionsziel deklariert werden. Zum anderen kénn-
te die Entwicklung der Regulierungskosten deklariert werden. Beide Ansatze hatten ei-
ne Inventarisierung samtlicher Regulierungen und der damit verbundenen direkten und
indirekten Kosten zur Folge. Da insbesondere die indirekten Kosten fir die Blrgerinnen
und Birger sowie fur die Unternehmen schwierig abzuschétzen sind, erscheint die Ein-
fuhrung einer gesamtwirtschaftlichen Regulierungsbremse allerdings als eher utopisch.
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Eine weitere Forderung sind klare Governance-Strukturen im Regulierungsprozess:
Analog der Studie der Buro Vatter AG soll in einer friihen Phase die Einfihrung eines
Quality-Checks erfolgen. Dieser gibt Aufschluss Uber Ziele, Effektivitat, Effizienz und
Anreizstruktur der neuen Regulierung. Regulierungsfolgenabschatzungen (RFA) sollen
fokussiert und standardisiert ablaufen und sich auf wirtschaftliche Auswirkungen kon-
zentrieren. Zudem soll zur Qualitatskontrolle eine unabhéngige Prifstelle mit klarem

Auftrag geschaffen werden.
Quality Check KMU-For RFA und KMU-Test Evaluat

Unabhangige Prufstelle

Vernehmlassung Referendumsfrist
Erarbeitung der Botschaft Umsetzung

Regulierungsentwicklung

Parlament

esrat

\uss Verwal\ungl Bund

ginf
L aenkeiten
(g smag\\ch\«
Geste

Abbildung 3: Einbettung der geforderten Massnahmen im Gesetzgebungsprozess

6. Wirkungsanalyse und Folgerungen fir den Kanton Thurgau

Die bisherigen Ausfuihrungen zeigen, dass zur Einddmmung einer vermeintlichen Regu-
lierungsflut eine Mehrzahl an Instrumenten zur Verfigung steht. Neben Budgetmodel-
len, in denen bestimmte Reduktionsziele festgelegt werden (z.B. ,one-in, one-out®), gibt
es Regeln im Gesetzgebungsprozess, welche die Hirden fir kostspielige Regulierun-
gen erhdhen (z.B. Vetorecht des Parlaments). Als dritte und letzte Kategorie sollen
Transparenzinstrumente wie die Regulierungsfolgenabschatzung (RFA) das Bewusst-
sein fur die Kosten starken und dadurch regulierungsbremsend wirken.

Eine Standardlésung, die fir den Kanton Thurgau unverandert adaptiert werden kann,
gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die jeweiligen kantonalen Voraussetzungen und zu
starr erscheinen die einzelnen Instrumente. Ausgehend von dieser Tatsache gilt es, die
auf die Bedurfnisse des Kantons Thurgau abgestimmten Massnahmen zu eruieren.
Mogliche Ansatze finden sich sowohl bei den Kantonen St. Gallen, Zirich und Basel-
Landschatft, als auch in den vorgeschlagenen Governance-Strukturen der Biro Vatter
AG und von Avenir Suisse.

6.1. Regulierungscontrolling

Der Regierungsrat orientiert sich an den in der TG VIV festgehaltenen Rechtsetzungs-
richtlinien. Diese regeln das Vernehmlassungsverfahren und geben Anhaltspunkte, wel-
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che Aspekte bei Verfassungs- und Gesetzesanderungen mitberiicksichtigt werden sol-
len. Dabei handelt es sich um eine prospektive Betrachtung.

Neu konnte — analog dem Kanton St. Gallen — ein ,Regulierungscontrolling“ eingeftihrt
und auf Gesetzesstufe verankert werden. Ziel ware es, retrospektiv Erlasse auf ihre
Notwendigkeit, Verfassungskonformitat, Wirksamkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltig-
keit jeweils einmal pro Amtsdauer zu Uberprifen. Ein entsprechender Ergebnisbericht
zuhanden des Grossen Rats wirde Handlungsempfehlungen (z.B. Aufhebung eines
bestimmten Erlasses) beinhalten.

Der Vorteil dieser Massnahme liegt in der relativ einfachen Umsetzbarkeit. Geregelt
wirde das Regulierungscontrolling auf Verordnungsstufe. Demgegeniber steht ein
grosser personeller und finanzieller Aufwand. Neben Datenerhebungen tber samtliche
Regulierungsbereiche brauchte es Expertenschatzungen und Unternehmerinterviews.
Aus Ressourcengriinden kommt eine alle vier Jahre wiederkehrende Uberpriifung der
gesamten Thurgauer Erlasse nicht in Frage. Der Regierungsrat kann sich im Rahmen
der nachsten Legislaturplanung zwei Varianten einer Uberprifung vorstellen:

—  Uberprufung der gesamten Rechtssammlung als einmaliges Projekt in der nachs-
ten Legislatur.

- Periodische Uberpriifung speziell ausgewahlter Bereiche, in denen ein entspre-
chend grosses Entlastungpotenzial vermutet wird.

Der Regierungsrat empfiehlt aus den dargelegten Griinden, das Instrument eines re-
gelmassigen Regulierungscontrollings pro Amtsperiode nicht weiterzuverfolgen. Hinge-
gen ist der Regierungsrat bereit, im Rahmen der nachsten Legislaturplanung eine der
beiden oben geschilderten Varianten vorzusehen.

6.2. ,»One-in, one-out“-Regelung verbunden mit einem numerischen Preis-
schild

Mit der ,one-in, one-out“-Regelung musste fur jede neue Regulierung eine bestehende
abgeschafft werden. Da allein die Anzahl an Erlassen noch nichts tber die damit ver-
bundenen Belastungen fur die Bevolkerung und die Unternehmen aussagt, missten die
Kosten der verschiedenen Erlasse genau beziffert werden, um eine kostenaquivalente
Kompensation sicherstellen zu kénnen. ldealerweise wéare also die ,one-in, one-out®-
Regelung mit einem numerischen Preisschild zu kombinieren, damit die Erlasse anhand
konkreter Berechnungen verglichen werden kénnten und die Regulierungsbelastung
konstant gehalten oder sogar gesenkt werden konnte.

Numerische Preisschilder, welche die Kosten eines Erlasses ausweisen, beruhen im-
mer auf Schatzungen. Aktuell existiert keine Methode, mit der die Regulierungskosten
auf einfache, aber prazise Art beziffert werden kénnen. Zu bedenken ist auch, dass ne-
ben den Kosten auch der Nutzen einer Regulierung mitberiicksichtigt werden musste.
Nur so kann ein umfassendes (6konomisches) Bild entstehen. Dartber hinaus gilt es zu
beachten, dass Regulierungskosten auch aus dem Zusammenspiel von verschiedenen
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Erlassen entstehen, was bei einer reinen Fokussierung auf die Kosten einzelner Erlasse
nicht bertcksichtigt wirde.

Der Regierungsrat empfiehlt aus den dargelegten Grinden, die ,one-in, one-out*“
Regelung verbunden mit dem Instrument des numerischen Preisschildes im Rahmen
der Vorstossumsetzung nicht weiterzuverfolgen.

6.3. KMU-Forum

Der Kanton Basel-Landschaft verfugt tiber ein KMU-Forum, das als beratendes Organ
gegenuber dem Regierungsrat fungiert. Es ist als ausserparlamentarische Experten-
gruppe konstituiert und setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Verwaltung und
der Wirtschaft zusammen. Zu den Kernaufgaben des Forums gehdren insbesondere:

— die Prufung administrativer Belastungen und Einschrdnkungen unternehmerischer
Freiheiten von KMU, die aus dem Vollzug neuer und bestehender Regulierungen
hervorgehen

— das Verfassen von Stellungnahmen im Rahmen der Vernehmlassungen zu kanto-
nalen Erlassen, welche die Sicht der KMU wiedergeben

—  Abgabe von Empfehlungen zuhanden des Regierungsrates und der kantonalen
Verwaltung zur Vereinfachung des unternehmerischen Alltags und alternativer
Regulierungen

Obwohl das KMU-Forum keine eigentliche Regulierungsbremse ist, birgt es bezuglich
Einflussnahme, Unabh&ngigkeit und Legitimation einige Vorzuge. Die Auswirkungen
einzelner Erlasse fur die Wirtschaft kbnnen von Expertinnen und Experten sowie Unter-
nehmerinnen und Unternehmern frihzeitig Gberpruft werden. Diese kdnnten sodann
Anderungen oder Vereinfachungen vorschlagen und sich in samtlichen Verfahrenssta-
dien aktiv einbringen.

Trotz der erwéahnten Vorteile einer unabhangigen Kontrollinstanz gelangt der Regie-
rungsrat zum Schluss, dass die Schaffung einer solchen neuen ,Behdrde” im Kanton
Thurgau mit einem unverhaltnismassigen Aufwand verbunden ware. Ausserdem be-
steht bereits heute geméass 8§ 4 TG VIV fir interessierte Kreise die Mdglichkeit, sich an
den jeweiligen Vernehmlassungsverfahren zu beteiligen.

Aufgrund des Mehraufwandes empfiehlt der Regierungsrat, das Instrument eines KMU-
Forums als unabhangige Kontrollstelle im Rahmen der Vorstossumsetzung nicht wei-
terzuverfolgen.

6.4. Regulierungsfolgenabschatzung (RFA)

Die RFA verfolgt das Ziel, samtliche bestehenden und zukinftigen Erlasse auf ihre
KMU-Vertraglichkeit zur prifen. Bestehende Erlasse werden retrospektiv beurteilt. Als
Kriterium wird die administrative KMU-Belastung ermittelt. Auf der Grundlage der ge-
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wonnenen Erkenntnisse werden geeignete Massnahmen vorgeschlagen. Auch hier ist
darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Ermittlung der KMU-Belastung lediglich um
Schatzungen handelt (vgl. Ausfihrungen unter Kap. 6.2). Prospektiv gilt es, die admi-
nistrativen Auswirkungen neuer Erlasse frihzeitig zu erkennen. Auch dieses Unterfan-
gen erweist sich bei naherer Betrachtungsweise als ausserst schwierig. Zwar kénnen
sogenannte Regulierungs-Checklisten als zusatzliche Hilfestellung dienen. Anhand die-
ser sind die federfuhrenden Departemente und Amter angehalten, bereits am Anfang
des Prozesses Uberlegungen im Sinne der Regulierungsbremse anzustellen. Die Prob-
lematik bleibt allerdings unveréandert bestehen. Analog den Ausfihrungen unter

Kap. 6.1 ist auch bei der RFA auf den grossen personellen und finanziellen Aufwand
hinzuweisen. Sowohl bei der Ex-post-Evaluation als auch im Rahmen einer prospekti-
ven Beurteilung braucht es Datenerhebungen tber samtliche Erlasse sowie Experten-
schatzungen und Unternehmerinterviews. Wie bereits erwahnt, sollten deshalb umfang-
reiche Erlass-Uberpriifungen aus Ressourcengriinden als einmaliges Projekt oder nur
in ausgewahlten Bereichen mit Entlastungspotenzial in Angriff genommen werden.

Der Regierungsrat empfiehlt aus den dargelegten Griinden, das Instrument der Regulie-
rungsfolgenabschatzung im Rahmen der Vorstossumsetzung nicht weiterzuverfolgen.

6.5. Strategie Digitale Verwaltung Thurgau

Der Regierungsrat hat im Herbst 2020 die ,Strategie Digitale Verwaltung“ verabschie-
det. Das uibergeordnete Ziel ist es, fur die Bevolkerung, die Wirtschaft und die Verwal-
tung einen Mehrwert zu erzielen. Mit der Automatisierung der Arbeitsablaufe, der me-
dienbruchfreien Bearbeitung von Daten (Prozessoptimierung) und der Elimination von
Doppelspurigkeiten sollen die Effizienz und auch die Qualitat verbessert werden.

Gerade die Wirtschaft soll von den Moéglichkeiten der digitalen Transformation der Kan-
tonalen Verwaltung Thurgau (KVTG) profitieren. Geschéaftsprozesse sollen mit Hilfe
technischer Hilfsmittel und Losungen verbessert und effizienter ausgestaltet werden,
sodass fur die Kundschaft ein Mehrwert resultiert. Dabei sollen die Unternehmen insbe-
sondere bezlglich Zeit- und Arbeitsaufwand entlastet werden. Dartber hinaus gilt es,
administrative Hurden abzubauen und hierdurch einen flexibleren und agileren Umgang
mit staatlichen Leistungen zu gewéhrleisten. Denkbar ist ein sogenannter ,Single Point
of Entry“, also eine Einstiegsstelle, wo die Kundschaft zu allen Dienstleistungen der
KVTG Zugang findet. Mit EasyGov.swiss wird auf Bundesebene bereits eine solche
Plattform angeboten. Sie erlaubt die Abwicklung erster Verwaltungsaufgaben online
Uber einen einzigen Zugang und wird schrittweise weiterentwickelt. Ihre Nutzung wirde
gemass einer Analyse des Instituts fur systemisches Management und Public Gover-
nance der Universitat St. Gallen einen markanten Nutzen fir die Unternehmen bringen.

Der Regierungsrat ist bestrebt, die Chancen, welche die digitale Transformation hin-
sichtlich dem Abbau von administrativen Hirden fir Unternehmen birgt, konsequent
anzupacken und im Rahmen der Operationalisierung der Strategie Digitale Verwaltung
Thurgau umzusetzen.
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7. Fazit

Der Kanton Thurgau verfugt im interkantonalen Vergleich Uber eine moderate Anzahl
Erlasse (vgl. Ausfiihrungen unter Kap. 2). Rein quantitativ sind die Thurgauer Bevolke-
rung und die KMU-Wirtschaft also nicht mit einer Regulierungsflut konfrontiert. In Anbe-
tracht dieser Tatsache muss der Handlungsbedarf zur Einfihrung einer Regulierungs-
bremse relativiert werden.

Dennoch greift einzig die Betrachtung der Anzahl Erlasse zu kurz. Es sind nicht nur ein-
zelne Erlasse, die zu einem Regulierungsdickicht fiihren, sondern die Verflechtung un-

terschiedlicher Normen. Die direkten Einflussmaéglichkeiten eines Kantons beschranken
sich auf seine eigene Rechtsetzung. Die derogatorische Kraft des Bundesrechts erlaubt
den Kantonen oft nur den Vollzug der Erlasse. So verbleibt ein vergleichsweise kleiner

Gestaltungsspielraum. Gerade bei Erlassen, welche die Wirtschaft betreffen, handelt es
sich oftmals um Bundesgesetzgebung. Als prominentes Beispiel dient das Arbeitsrecht.

In jenen Bereichen, in denen der Kanton die regulatorische Hoheit innehat, gilt es die
,Leqgiferitis“ zu verhindern. Der vorliegende Bericht hat aufgezeigt, dass es dagegen
kein Allheilmittel gibt. Bei vielen Regulierungsinstrumenten ist die Wirkung unklar, und
die unerwinschten Nebenwirkungen sind erheblich. Zudem duirfte der burokratische
Aufwand zur Bewirtschaftung, insbesondere bei strengen und starren Regeln, nicht zu
vernachlassigen sein.

Chancen bietet die Digitalisierung, von der elektronischen Abwicklung bestimmter Ge-
schéaftsprozesse bis hin zur umfassenden digitalen Transformation. Das Ziel der Digita-
lisierung in der KVTG muss es dabei sein, einen Mehrwert fir die Bevolkerung und far
die Unternehmen zu generieren. Dies verlangt von der Verwaltung, dass sie Dienstleis-
tungen kostengunstiger, effizienter und kundenfreundlicher anbietet. Damit leistet sie
einen zentralen Beitrag zum Abbau administrativer Hirden und starkt gleichzeitig die
Thurgauer Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfahigkeit.

Im Bewusstsein der Problematik empfiehlt der Regierungsrat deshalb, auch zuklnftig
auf die Einfihrung von starren Regulierungsinstrumenten zu verzichten und so den
Handlungsspielraum mdglichst gross zu halten. Dabei setzt er auf Selbstdisziplin und
den Willen samtlicher Beteiligter, auch zuklnftig einen schlanken Staatsapparat im
Thurgau aufrechtzuerhalten. Fir die nachste Legislatur wird der Regierungsrat ein ein-
maliges Projekt zur Uberprifung des kantonalen Rechts im Sinne des Antrags gemass
8§ 52 GOGR vorsehen, entweder generell oder beschrankt auf einzelne Bereiche mit
besonderem Entlastungspotenzial. Daneben obliegt es aber insbesondere auch dem
Parlament als gesetzgebende Gewalt, dariiber zu wachen, dass die Erlasssammlung
des Kantons Thurgau massvoll weiterentwickelt wird.

8. Antrag

Der Regierungsrat hat mit dem vorliegenden Bericht den Auftrag aus dem erheblich er-
klarten Antrag gemass 8 52 GOGR von Brigitte Kaufmann ,Regulierungsbremse” erfuillt.
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Wir beantragen lhnen deshalb, sehr geehrte Frau Prasidentin, sehr geehrte Damen und
Herren, vom Bericht Kenntnis zu nehmen.

Die Prasidentin des Regierungsrates

Der Staatsschreiber

13/13



	1. Ausgangslage
	2. Aktuelle Situation im Kanton Thurgau
	3. Erfahrungen in anderen Kantonen
	3.1. Allgemeiner Überblick
	3.2. Beispiel Kanton St. Gallen
	3.3. Beispiel Kanton Zürich
	3.4. Beispiel Kanton Basel-Landschaft
	3.5. Fazit der Erfahrungen aus anderen Kantonen

	4. Situation auf Bundesebene
	5. Wissenschaftliche Studien
	6. Wirkungsanalyse und Folgerungen für den Kanton Thurgau
	6.1. Regulierungscontrolling
	6.2. „One-in, one-out“-Regelung verbunden mit einem numerischen Preisschild
	6.3. KMU-Forum
	6.4. Regulierungsfolgenabschätzung (RFA)
	6.5. Strategie Digitale Verwaltung Thurgau

	7. Fazit
	8. Antrag

